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erfüllt betrachtet wurde. Eine Abſchwörung habe der Pfarrer, der
eine eigene Fakultät dazu 3u Aben meinte, als unnötig erachtet. Die
Behauptung, Palmyra habe Ur aus erz, nicht ernſtlich den Pro
teſtantismus verlaſſen, weiſt das biſchöfliche Gericht zurück; die ge⸗
ſtellte Bedingung kann ſich nicht mit inneren Seelenſtimmungen,
ſondern nUur mit äußeren en eſaſſen

Bernard wandte ſich nun nach Rom Die OnC erklärte aber
ebenfalls Am Juni 1901 die Ehe als giltig Der defensor
matrimonii wer hin, Palmyra ſei zur katholiſchen I In der
Tat übergetreten Bernard ſei QAm! zufrieden geweſen und habe
auch bei Eingehung der Ehe von einer Bedingung ni mehr
erwähnt. Bernard hat den Empfang der heiligen Sakramente als
Uebertritt in die atholiſche Kirche betrachtet. Das hat Palmyra
verſprochen, das hat ſie geleiſtet, Bernard war Ami auch zufrieden,
die Ehe iſt omit giltig.

St Florian 0 Pachinger.
III nicht erlegte und doch für  3 gelöſcht Er⸗

lärtes und infolge deſſen „abgeſchriebenes“ Kirchen
0Q  tta Gui bene distinguit, hene OCE facit), gilt auch von
der gehörigen Verwaltung des Kirchenvermögens, beziehungsweiſe von
der richtigen Ausſtellung von Löſchungserklärungen ber dargeliehene
Kirchenkapitalien, wie der nachſtehende Fall zeig

Dem Grundbeſitzer Titius wurden von mehreren Patronats⸗
kirchen der Domaine und von der Religionsfondskirche in
deren Vermögen dasſelbe herrſchaftliche Patronatsamt verwaltete, mehr
fache Geldbeträge hypothekariſche Sicherſtellung vorgeliehen und
über die einzelnen, den verſchiedenen Kirchen gehörigen Teil⸗
beträge eine Schuldverſchreibung verfaßt, worin die einzelnen

ul te namhaft gemacht wurden. Im Laufe der Zeit wurden
auf die Schuldpoſt einige Teilbeträge vom Uldner abbezahlt
und die noch aushaftende Forderung In das nele Grundbuch ein⸗
getragen, ohne daß bei dieſer bücherlichen Einverleibung erſichtlich
gemacht worden ˙  wäre, welche Kirchen und mit welchem noch zu
zahlenden Teilbetrage dieſer Forderung partizipieren.

Später erwarb Cajus käuflich von Titius den Grundbeſitz und
verlangte bald darauf die Löſchung der ob dieſer Realität grund⸗
ücherli verſicherten Forderung, da bei Erwerbung dieſer Realität von
der genannten Schuldforderung keine Erwähnung geſchah und
Cajus) dieſelbe nicht anerkennen könne. Das betreffende Patronats⸗
amt ging auf das Anſuchen des aju ein und ſtellte tatſächlich die
von ihm angeſtrebte Löſchungserklärung über die ganze, ob der
erwähnten Realität pfandrechtlich für die Patronatskirchen und die
Religionsfondskirche in aushaftende Forderung mit der Begründung
aus, daß, da dieſe Forderung nach genommener Einſicht in die Kirchen⸗
rechnungsbücher In den Kirchenrechnungen d  2 Patronatskirchen
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der Domaine nicht vorkommt, ſelbe längſtens bezahlt ſein muund das Pfandrecht hiefür erloſchen iſt
Was iſt von dieſer patronatsämtlichen, nomine der Patronats⸗kirchen und zugleich der vorgenannten Religionsfondskirche in Betreffkumulierten Schuldforderung ausgeſtellten Löſchungserklärung

zu halten? Es braucht nicht des Weiteren ausgeführt zu werden,
daß dieſe Erklärung In mehr als einer inſich verfe und
irrig iſt

Auch zugegeben, daß die mehrerwähnte, ob der eingangs 9e
nannten éalttd pfandrechtlich aushaftende Forderung in den be⸗
zogenen Kirchenrechnungsbüchern nicht vorkommt, ſo iſt dieſes rgument,
wenigſtens in dieſer Faſſung Urchau nicht zwingend und beweiſt
die wirkliche Bezahlung der betreffenden Kirchenkapitalien und
für ſich nicht Denn, wurden leſe von Seite des Verpflichtetenwirklich eingezahlt, ſo 0 9 ſich, beziehungsweiſe eine rben, mit
der dießfallſigen von dem betreffenden Patronatsamte ausgeſtelltenQuittung darüber auszuweiſen, was offenbar nicht en iſt
und welches Faktum durch die Behauptung des Patronatsamtes, die
Forderung ſei den Kirchen bezahlt worden, nicht umgeſtoßen werden
kann. Auch Iim Patronats⸗Kirchenarchive eln darauf bezüglicheskum nt rl und in den betreffenden Kirchenrechnungen enn
Anhaltspunkt Afur vorhanden ſein, der Verhandlungsaktkeine Erwähnung ma Das Grundbuch ferner, In welchem die
fragliche Kirchenforderung eindberleibt war, ſo und m u über
die erfolgte Abzahlung des Kapitals und ber die durchge  Tte Löſchungdesſelben auf Grund vorgelegter löſchungsfähiger Quittungdie ausdrückliche ämtliche Erklärung enthalten, was ohne Zweife
entſcheidend und maßgebend geweſen wäre, doch dieſe eiden,
wie bemerkt, Ausſchlag gebenden Momente, wurden gar nicht berührt,
noch hat man für notwendig erachtet, ſich auf dieſelben zu berufen.
Ueberdies lag S dem uldner, eventuell ſeinen Erben, und dem
betreffenden Patronatsamte als Kirchenvermögens⸗Verwaltung ob,
auch V- dem Falle, enn die Forderung tatſã

1 Adeblte ob
der mehrgenannten Realität pfandrechtlich aushaftete, den Nachweis
zu liefern, die Forderung ſei von dem Verpflichteten oder deſſen Tben
eingezahlt worden; doch auch dieſer ebenſo leichte als natürliche
Nachweis wurde nicht erbracht. Nebſtdem darf nicht überſehen werden,
daß für den Fall, daß die fragliche Forderung in die Kirchenkaſſe
nicht erlegt wurde was dur die obgenannte patronatsämtliche
Erklärung nicht ausgeſchloſſen und nach den rüheren Erklärungen
gar wohl denkbar iſt die Beſtimmung des 1472 des allgem
bürgerl. Geſetzbuches in Anwendung zu kommen ätte, derzufolge das
fragliche Kirchenkapital nUL dann für erloſchen und uneinbringlich
hätte erklärt werden können, enn eit der letzten Erlegung d. 8
Teilbetrages esſelben ereits die geſetzliche 11 äh eingetreten
und volle ahre verſtrichen wären, was Eebenſa nicht nachge⸗
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wieſen wurde Alle leſe nur nebenher angedeuteten juriſtiſchen
Momente, welche behufs Wahrung des Kirchenvermögens vor der
Löſchungserklärung gehörig berückſichtigt und konſtatier werden
ſollten, wurden auher acht gela ſen, der Beweiſe für die
tatſächliche rlegung des Kirchenkapitals die Behauptung, „das Kapital
komme den Rechnungen der Patronatskirchen der Herrſchaft
nicht br

4⁴ aufgeſtellt und daraus der übereilteu gezogen das
Kapital ſei die Kirchenkaſſe bezahlt worden! Eine derart bequeme
aber auch unſtichhältige Nachweiſung läßt ſich kaum denken wobei
noch darauf hingewieſen werden muß daß man ES nicht einmal für
der Mühe wert erachtet hat die Zeit genauer anzugeben ſeit welcher
das oſtgenannte Kirchenkapital den betreffenden Kirchenrechnungen(nicht Kirchenbüchern) nicht vorkommt, was für die richtige Beurteilung
des Alles, wie aus dem Geſagten erhellt, von großer Wichtigkeit
geweſen Are ürwahr, ſo ſoll das Kirchenvermögen nicht ver  2
waltet werden on wird ES ar geſchädigt was den jetzigen
ſchweren Zeiten wo dieſes hnehin auf Eln IIIINIII UIII geſunken
dazu mit allen möglichen Steuern und Zuſchlägen belaſtete Vermögen
faſt ＋

0 und zum eil ſäkulariſiert iſt, doppelt nach
teilig und mit Rückſicht auf die mehrfachen 14  ber die gehörige Ver⸗
waltung des Kirchenvermögens erlaſſenen, öfters republizierten und
ogar ver chärften kirchlichen und ſtaatlichen Vorſchriften kaum ent
u  aT iſt

en dieſe kurzen Erwägungen die Einzahlung des mehr
gedachten Kirchenkapitals zweifelha ſo hat die Sache auch
formeller Hinſicht ihr (denken Auch vorausgeſe daß das 10
reffende Kirchenkapital ſeinerzeit wirklich erlegt wurde ſo konnte das
genannte Patronatsamt die ragliche Löſchungserklärung offenbar
für die Unter dem Patronate der Domaine ſtehenden Patronats⸗
kirchen als deren geſetzliche Vermögensverwaltung ausſtellen Hof
dekret vom September 1800 2456 m.) keineswegs
aber auch für die Unter dem Patronate des Religionsfondes welchen
bekanntlich der Qd Namen der I1 verwaltet (Konkordat
Art ſtehende 14 wozu n Uu die zuſtändige

litiſch ehö erſter Inſtanz geſetzli berechtigt war
Hieraus lg zur Evidenz, daß die vom Patronatsamte aus⸗

geſtellte Löſſchungserklärung, inſoferne ſie auch die pfandrechtlich
verſicherte Forderung der letztgenannten Kirche betraf, ohne1
mithin rechtlich ungiltig War, was ſchon die bekannte Rechtsregel
(Tegula JuT. CCreta Greg lib tit 41.) „Quod
1C1te introduetum est, N U Stabilitate SUb-
Sistere andeutet, ollends aber, abgeſehen von poſitiven, diesfalls
beſtehenden geſetzlichen Beſtimmungen iber den Wirkungskreis der atro  E
nats und Vogteiämter) Eenne andere Rechtsregel beſtätigt: „ Ea.

Eine gute und ausführliche Inſtruktion für Patronats⸗ Vogtei
Kommiſſäre bei Religionsfondskirchen enthält der KlerusKalender vom
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quae funt a judice, 81 20 ejus O II à I officium, Viribus
O II sSubsistunt“ und „Quod alieui 80 O II 16e nomine,
IEC alieno licebi (reg jur. XIV und lib tit 12
IN VI) Ein anderer ehlgri war ES, daß der betreffende Pfarrerder Religionsfondskirche in als Mitverwalter des Kirchen⸗vermögens (S8 41 und 42 des Geſetzes vom Mai 1874 G.⸗Bl
Nr 5 Hofd vom Feber 1809, 2230; Erlaß des Miniſteriumsdes Innern vom ezember 187⁴4 a.) bei der Aus
ſtellung und Fertigung der oftgenannten Löſchungserklärung ganzübergangen, beziehungsweiſe ignoriert wurde,)) der onſt aufdie verfehlte Abfaſſung dieſer einſeitigen und mit Rückſicht aufſeine Kirche völlig ungiltigen Erklärung ge hingewieſen, die
Erklärung nicht nUuL nicht gefertigt, ſondern vielmehr, wie * ſeinRecht und zugleich ſeine war,?) das falſch und irrig für erlegtoder erloſchen erklärte Kapital ſeiner Kirche reklamiert und die
Diözeſanbehörde Intervention in dieſem Stritte erſucht ätte,(was * zwar nachher aber ohne Erfolg hat), indem die vom
Patronatsamte ausgeſtellte Löſchungserklärung das (den be
treffenden Patronats⸗ und zugleich der Religionsfondskirche in 9eörende Kapital betraf, mithin uch nomine dief Kirche, reilichirrig und ungiltig ausgegeben wurde Dadurch wurde dieſe Kirchethren Anteil dem betreffenden Kapital ganz widerrechtlichund mit Rückſicht darauf, daß die Löſchungserklärung damals, als
dieſe Angelegenheit worden, ereits vor längerer Zeit,nämlich vor acht ahren, ausgeſtellt wurde, Im Hinblicke auf die
Beſtimmung des obzitierten 1472 des allgem bürgerl. Geſetzbuches,
verohne ng auf Revindizierung und Einbringung desſelben,

Schließlich leidet die von dem betreffenden Patronatsamte QAus⸗
geſtellte Löſchungserklärung noch einem anderen weſentlichen Iuriſtiſchen ebrechen In der Löſchungserklärung wird betont, aut
der Schuldurkunde ſei für die „Kirchenkaſſa der Herrſchaft —²———
Ahre 1888 ogl auch Rieder, Handbuch der Geſetze und Verordnungen,Sthl 493 ff., die ehr ausführliche Inſtruktion ur Verwaltung des
Stiftungsvermögens für die geiſtlichen und weltli
iſt, Cone DPrOV. Prag ab 1800, tit III. Cp

chen Vogteien enthalten
une ziemlich häufige und ſehr betrübende Erſcheinung ES

ſind Folgen 10 efi iſtiſch Grundſätze, nach welchen das Kirchenvermögen
9r N.  N noch tmim verwaltet wird, denn das uim des Geſ.vom Mai 1874, 5 In u geſtellte Geſetz „über die Ver

waltung des Vermögens der Kirchen Uund der bei denſelben beſtehendenkirchl. Anſtalten“ iſt noch uimmer nicht erſchienen, was nur bedauern iſtNNG»ĩ»„IL Man vergleiche den Inveſtitu reid. Die Bulle des PapſtesPius „Cum primum“ ab 1566 beſtimmt ausdrücklich „Parochusnullatenus distrahere potest aliove transferre Ona aut TES d

le 0On aliter Concedere debebit, 81 alias TES meil 10res aut Saltem
ecclesiam (parochialem) pertinentes sine Obtenta ab 0rdinario licentia, qua I

aequales (Aàaequalis pretii IN loeum amovendarum parochus reipsaSubstituat“.
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auf der calttd des Titius das fandrecht für die Forderung dieſer
Kirchenkaſſa ſichergeſtellt; weiterhin heißt es, leſe Forderung komme
Eit wann wird nicht geſagt)/ in den „Büchern der Kirchen⸗

der genannten Herrſchaft“ nicht vor; daraufhin wird die Ein
willigung zur Löſchung dieſer Forderung ne daß die Teilquoten,
mit welchen die einzelnen Patronatskirchen und die Relionsfonds⸗
kirche In aut der Schuldurkunde daran partizipieren, angeführt
würden) XII die IT enkaſſa der Herrſchaft A“, gegeben. Vergleicht
man mit dieſer patronatsämtlichen Löſchungserklärung die
ſtiliſierte Schuldurkunde, ſo iſt das Oberflächliche aber auch das
Ungenügende derſelben auf den erſten lick klar und man muß ſich
nuL wundern, wie die ſtaatliche Grundbuchsführung eine derartige
Löſchungserklärung hat annehmen und auf un derſelben die
Löſchung des betreffenden Kirchenkapitals (eigentlich der Kirchen⸗
kapitalien) urch füh können.

Da nach dem ereits vorher Geſagten die Sache lar iegt, dürfte
eS genügen, diesfalls nur auf einiges hinzuweiſen. Vor allem iſt eS
eine Unrichtigkeit, wenn die fragliche Forderung (ſtatt Forderungen)
als für die irchenkaſſa der Herrſchaft ob der betreffenden
Calttd pfandrechtlich verſichert bezeichnet werden, weil leſe Aus⸗
drucksweiſe Im offenbaren Widerſpruche mit der Schuldurkunde
(Obligation) nach welcher die einzelnen In dieſer Obligation
nach threm Namen angeführten Kir und nicht „die Kir che 1

der genannten errſcha als Darleher mithin als läu
iger des Titius enannt werden, dieſer Qher als Uldner dieſer
einzelnen Kirchen als juriſtiſcher, beſitzfähiger Perſonen) und
nicht der irchenkaſſa erſcheint, welche offenbar, da ſie nach dem
Geſetze keine juriſtiſche Perſon iſt, weder erwerben, noch beſitzen,
noch Darlehensverträge abſchließen kann.?) ind aber dieſe Kirchen
als uriſtiſche andeln gedachte Perſonen die eigentlichen arleher
der ob der betreffenden Realität pfandrechtlich verſicherten Kapitalien
und Teilforderungen, wie S auch aAus der Schuldurkunde klar hervorgeht,
dann haften dieſe Teilforderungen nicht ſchlechtweg für die Kirchen  2
kaſſa auch nicht überhaupt für die Kirchenkaſſa der Herrſchaft

was nebenbei geſagt, Eein ganz Unkler Begriff, N juriſtiſches
Monſtrum iſt ob der betreffenden ealttd aus, ondern für die
einzelnen, m der Schuldurkunde amhaft gemachten Kirchen als
juriſtiſche erſonen, mit denen Titius den Darlehensvertrag geſchloſſen
hat und nfolge deſſen ihr, un nicht der Kirchenkaſſa der errſcha

Man vergleiche § 18, 356 des allgem bürgerl Geſetzbuches, ferne
die Miniſterialverordnung vo  2 Juni 1858, 9 öſterr. Konkordat
Art. 295 Staatsgrundgeſetz vom 21 egem 1867, 142 Zum Ganzen
erg das vorzügliche Werk Dr Randa, der Beſitz mit Einſchluß der Be⸗
ſitzklagen nach eLL. E  E. Leipzig 1879, Aufl. 374 Vgl.

da 441 7/ 446 ., wO Üüber dieſe ſchwierige Partie der Erwerbung
und des Beſitzes ehr eingehend und gründlich gehandelt wird
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Schuldner geworden iſt Hieraus folgt, daß die betreffende 0natsämtliche Löſchungserklärung nicht für die Kirchenkaſſa, ſondern
namens der der Geſamtforderung beteiligten und partizipierendenKirchen ausgeſtellt werden ſollte, mit denen Titius den Darlehens⸗
vertrag geſchloſſen hat, welcher nun durch die von Seite des 1eIT 2  . und nicht die herrſchaftliche Kirchenkaſſa, vertretenden
Patronatsamtes abgegebene Löſchungserklärung außer Kraft geſetztund das Kirchendarlehen für bezahlt, beziehungsweiſe das Pfandrechthiefür, für erloſchen erklärt wurde ne derartige Identifizierungder herrſchaftlichen Kirchenkaſſa, abgeſehen davon, daß dieſe Bezeichnung,wie oben bemerkt, ganz unklar und unjuriſtiſch iſt, mit den einzelnenPatronatskirchen als juriſtiſchen, den Darlehensvertrag ſchließendenPerſonen iſt rechtlich unzuläſſig, mithin die atronatsämtliche Löſchungs⸗erklärung auch von dieſem Geſichtspunkte aus ohne Rechtskraft.Erhellt QAus dieſer Erörterung chon zur Genüge die Ungiltigkeitder patronatsämtlichen Erklärung, ſo iſt die Sache noch mehr evident,
wenn man die In dieſer Erklärung vorkommenden und
unbeſtimmten Ausdrücke „Die Kirchenkaſſa der errſcha A*„die er der Kirchenkaſſa dieſer Herrſchaft genauer ins ugefaßt Wenn man auch von dem Ungenauen dieſer Ausdrucksweiſea  rahiert, denn Patronatskommiſſäre pflegen keine Juriſten 3u ſein,obſchon eS oft wünſchenswert wäre, da ſie die Rechtsgeſchäfte der
oft zahlreichen und mitunter vermögenden Patronatskirchen zu beſorgenhaben, ſo exiſtiert rechtlich überhaupt eine „Kirchenkaſſa der Herr⸗—  10 gar nicht, ſondern n u en der einzelnen, EL
dem Patronate dieſer Herrſchaft, beziehungsweiſe des Beſitzersderſelben, ſtehenden Kirchen, worin ihr Vermögen nach den be
ſtehenden geſetzlichen Beſtimmungen Unter vorgeſchriebener dreifacherSperre aufbewahrt wird (Dekret der Finanz⸗Hofſtelle vom Sep⸗tember 1800 2456 mithin kann auch keine Löſchungs⸗urkunde von dem betreffenden Patronatsamte ausgeſtellt werden, mit
welcher die m dieſe „herrſchaftliche“, Rechtgar nicht beſtehende 7 Kirchen⸗kaſſa“ zu zahlenden, angeblich ereits eingezahlten, diverſen Kirchen,Unter denen eine nicht einmal elne Patronatskirche der Herrchaft iſt, gehörenden Kirchenkapitalien für erlo  en rklärt werden
önnten. ſt endlich die Religionsfondskirche In keine Patronats⸗kirche der Herrſchaft und kann na die Kirchenkaſſa der Patro  ·  2natskirchen dieſer Herrſchaft nicht zugleich für die jener Kircheangeſehen werden, dann iſt eS vident, daß das betreffende Patronats⸗
amt gar nicht berechtigt war, eine Löſchungserklärung auch namens
dieſer Kirche, welche Iin dieſer Erklärung auch gar nicht enanntwird edieren und daß ‘eS rechtlich ver  5  et iſt und dazuauch verhalten werden kann, den namens dieſer Kirche für gelöſchtlärten Anteil, welchen ſie in ihrem Vermögensſtande geſchädigtworden, dieſer Kirche z u rſetzen, nicht ab Cajus als der
nele Beſitzer der käuflich erworbenen, ormals dem Titius gehörenden
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Realität Trotzdem hat die Statthalterei von Böhmen mit Ent
ſcheidung vom pri 1904, 3754 erklärt, daß ſie mit Rückſicht
auf die Geringfügigkeit der Forderung der Religionskirche mn B, welche
ihr tatf nicht bezahlt wurde, von der weiteren Verfolgung dieſer

ſchreibung desAngelegenheit Umgang zu nehmen und die Ab
erwähnten Kirchenkapitals nachträglich z u genehmigen noe
Ob dieſe Entſcheidung M Geſetze begründet iſt, iſt aus der gegebenen
Erörterung klar

Aus dem Geſagten erhellt, wie wichtig * ſei, daß Obligationen
ber dargeliehene Kirchenkapitalien gehörig verfaßt und die Forderungen
verſchiedener Patronatskirchen auf einer Obligation kum iert
werden, eil bei einer ſpäteren Löſchungserklärung eine eilforderung,
wie * der beſprochene Fall klar beweiſt, leicht überſehen und
die betreffende, der Geſam tforderung mit threr Teilforderung
partizipierende Kirche in threm Vermögensſtande mitunter bedeutend
geſchädigt werden könnte Sowohl nach älteren Verordnungen als
auch nach der Beſtimmung des des oben zitierten Staatsgeſetzes
vom Mai 1874, ſoll das Vermögen der Kirchen und kirchlichen
Anſtalten von dem Pfründenvermögen ef nd rt und ab
dert verwaltet und verrechnet werden, was offenbar auch von
dem Vermögen der einzelnen Kirchen als juriſtiſcher Perſonen ſeine
Geltung hat (vergl. die vom Oktober 1858; Entſcheidung des

Miniſteriums für Kultus und Unterricht vom 2 Mai 1874,
311 Erlaß der Statthalterei von Böhmen vom September

1880, 40400). Hieraus olg ferner, daß die bei Anſchaffung von
vinkulierten Staatsobligationen noch immer vorkommende Kumulierung
verſchiedener Kirchenkapitalien oder Kirchenkapitalien mit Stif
tungskapitalien geſetzli unzuläſſig iſt, teils, weil ſie V
Irrungen nur 5 EI nia gibt, Ei weil ſie die Verwaltung
und gehörige Verrechnung dieſer Kapitalien und Behebung der ent
allenden Intereſſen erſchwer Alſo 57  ara pacta, 0⁴1 amiei“.

Königgrätz. Dr Ant Brychta
(Abſolvieren propter diffamationemꝰ) In

manchen Diözeſen, wie auch in jener von Linz, iſt eS Sitte,
wenigſtens in den Landgemeinden, daß die (CUte nach den Ständen
zur Oſterbeichte einberufen werden, und zwar wiederum nach „Ort⸗
chaften (Fraktionen). Es hat dies er ſein Utes, inſofern nämlich
dadurch die Beichtväter vor Ueberbürdung bewahrt leiben und ſo
auch zum Beichthören ſelbſ ſich mehr Zeit erübrigen, omi auch
dasſelbe gründlicher nehmen können, was 10 bei den noch jugend⸗
lichen Beichtkindern geradezu notwendig iſt Es hat dieſer rau
aber auch wieder ſein Nachteiliges, inſofern nämlich hier bei einer
Verweigerung der Abſolution eine diffamatio leichter möglich iſt als
ſonſt, ein Umſtand, der wieder zur olge hat, daß auch mancher Beicht⸗
Qater mit dem Abſolvieren weit freigebiger iſt, als eS und für


